
 

 

Öffentliche Bekanntmachung  

eines Genehmigungsbescheides 

für eine Anlage entsprechend der  

Industrieemissionsrichtlinie (IE-RL) 

Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf, den 07.04.2026 

53.03-0269480-0001-G16-0019/24 

Genehmigung nach § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur 

wesentlichen Änderung der Giesserei E-Metall der Siempelkamp Giesserei 

GmbH in Krefeld durch Thermische Sandregenerierung (ReSand) 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat der Siempelkamp Giesserei GmbH mit Bescheid vom 

24.02.2025 die Genehmigung gemäß § 16 BImSchG zur wesentlichen Änderung der Giesserei 

E-Metall am Standort an der Siempelkampstr.  45 in 47803 Krefeld erteilt.  

Gemäß § 10 Abs. 8a BImSchG ist der Genehmigungsbescheid unter Hinweis auf die 

Bezeichnung des für die betreffende Anlage maßgeblichen BVT-Merkblattes im Internet 

öffentlich bekannt zu machen.  

BVT-Merkblatt: 

Eisen- und Stahlerzeugung 

Im Auftrag 

gezeichnet  

Mareike Schick 

 

https://www.brd.nrw.de/themen/umwelt-natur/anlagenueberwachung/umweltinspektionsberichte
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 Bezirksregierung Düsseldorf 
 

Mit Zustellungsurkunde 
Siempelkamp Giesserei GmbH  
Siempelkampstr. 45 
47803 Krefeld 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz 

Genehmigung nach § 16 BImSchG zur wesentlichen Änderung der 
Giesserei E-Metall durch Thermische Sandregenerierung (ReSand) 

Antrag nach § 16 Abs. 1 BImSchG vom 12.02.2024, zuletzt ergänzt am 
17.02.2025 
 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

hiermit ergeht folgender 

Genehmigungsbescheid 
53.03-0269480-0001-G16-0019/24 

I. 
Tenor 

Auf Ihren Antrag vom 12.02.2024, zuletzt ergänzt am 17.02.2025 (Ein-
gang am 21.10.2022), nach § 16 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) auf Genehmigung zur wesentlichen Änderung der 
Eisengießerei durch Errichtung und Betrieb einer thermische 
Sandregenerierung (ReSand) ergeht nach Durchführung des nach dem 
BImSchG vorgeschriebenen Verfahrens folgende Entscheidung: 

1. Sachentscheidung 

Der Siempelkamp Giesserei GmbH in Krefeld wird unbeschadet der 
Rechte Dritter aufgrund der § 16 BImSchG in Verbindung mit § 1 und An-
hang 1 Nr. 3.7.1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des BImSchG 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) 
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die Genehmigung zur wesentlichen Änderung 

der Eisengießerei 

am Standort 

Siempelkamp Giesserei GmbH , 
Siempelkampstr. 45, 47803 Krefeld, 

durch 

 die Errichtung und den Betrieb einer thermischen Sandaufbe-
reitung ReSand 

 Ableitung der Abluft der neuen Anlage über die bestehende 
Emissionsquelle 12.5 

erteilt. 

Betriebszeiten: 

7 Tage/Woche, 24 Stunden/Tag 

2. Verzeichnis der Antragsunterlagen 

Sofern sich aus dem Folgenden nichts Abweichendes ergibt, sind die 
Änderung der Anlage und ihr Betrieb nur in dem Umfang genehmigt, wie 
sie in den mit diesem Genehmigungsbescheid verbundenen Zeichnun-
gen und Beschreibungen dargestellt wurden. Maßgeblich sind die in 
Anlage 1 dieses Bescheides aufgeführten Antragsunterlagen. 

3. Nebenbestimmungen und Hinweise 

Die Genehmigung ergeht unter den in der Anlage 2 aufgeführten Neben-
bestimmungen (Bedingungen und Auflagen). Sie sind Bestandteil die-
ses Genehmigungsbescheides. Die in Anlage 3 dieses Genehmigungs-
bescheides gegebenen Hinweise sind zu beachten.  

4. Zulassung des vorzeitigen Beginns 

Mit Zustellung dieses Bescheids endet die Gestattungswirkung des Be-
scheides über die Zulassung vorzeitigen Beginns gemäß § 8a BImSchG 
Az. 53.03-0269480-0001-G16-0019/24 vom 23.10.2024. Weiterhin gül-
tige Nebenbestimmungen des v.g. Zulassungsbescheides werden in An-
lage 2 dieses Bescheides übernommen. 
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II. 
Eingeschlossene Entscheidungen 

Gemäß § 13 BImSchG schließt die Genehmigung andere den Gegen-
stand der vorliegenden Genehmigung betreffende behördliche Entschei-
dungen ein.  

Im vorliegenden Fall sind von der Genehmigung nach § 16 BImSchG ein-
geschlossen: 

 Baugenehmigung nach §§ 60, 74 der Bauordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen – Landesbauordnung – (BauO NRW) 

Hinweise: 

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Ent-
scheidungen, die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung nach 
§ 16 BImSchG eingeschlossen werden. 

III. 
Erlöschen der Genehmigung 

Die Genehmigung erlischt, wenn nach Zustellung des Bescheides nicht: 

a) innerhalb von zwei Jahren mit der Änderung der Anlage begonnen  

und 

b) die geänderte Anlage innerhalb eines weiteren Jahres in Betrieb ge-
nommen wird. 

Ferner erlischt die Genehmigung, wenn die Anlage während eines Zeit-
raumes von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist (§ 18 
Abs. 1 Ziff. 2 BImSchG) oder das Genehmigungserfordernis aufgehoben 
wurde (§ 18 Abs. 2 BImSchG).  

IV. 
Kostenentscheidung 

Nach §§ 11, 13 Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GebG NRW) werden die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin auf-
erlegt. Die Gesamtkosten der Änderung der Anlage (Errichtungskosten) 
werden auf insgesamt 950.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer festge-
setzt. Die Kostenentscheidung folgt aus § 1 der Allgemeinen Verwal-
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tungsgebührenordnung (AVwGebO NRW) in der jeweils gültigen Fas-
sung in Verbindung mit Tarifstelle 4.6.1.1, unter Berücksichtigung der Ta-
rifstellen 3.1.4.1.4.2 und 3.1.5.3.1sowie Tarifstelle 8.3.5. Die Kosten (Ge-
bühren und Auslagen) betragen insgesamt 

7.497,50 Euro. 

Bitte überweisen Sie den festgesetzten Betrag innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Bescheides unter Angabe des Kassenzeichens an 
die  

Landeshauptkasse Nordrhein-Westfalen 

IBAN: DE59 3005 0000 0001 6835 15 

BIC: WELADEDD 

Kassenzeichen: 7331200003034874 

Ich weise darauf hin, dass ich gemäß § 18 Abs. 1 GebG NRW bei ver-
späteter Zahlung gehalten bin, für jeden angefangenen Monat des Ver-
säumnisses einen Säumniszuschlag in Höhe von 1 % der Kostenschuld 
(auf volle 50 Euro abgerundet) zu erheben. Ohne die genaue Übertra-
gung des Kassenzeichens ist eine Buchung nicht möglich. 

V. 
Begründung 

1. Sachverhalt 

Die Siempelkamp Giesserei GmbH betreibt am Standort 
Siempelkampstr. 45 in 47803 Krefeld eine Eisengießerei. Mit Datum vom 
12.02.2024 hat die Siempelkamp Giesserei GmbH bei der Bezirksregie-
rung Düsseldorf einen Antrag nach § 16 BImSchG auf wesentlichen 
Änderung der Eisengießerei gestellt.  

Beantragt wurden die in Abschnitt I Nr. 1) dieses Bescheides aufgeführten 
Maßnahmen. 

2. Genehmigungsverfahren 

2.1 Anlagenart 

Die Eisengießerei der Siempelkamp Giesserei GmbH ist als Eisengieße-
rei mit einer Verarbeitungskapazität am Flüssigmetall von 20 Tonnen oder 
mehr je Tag der Nr. 3.7.1 (G, E) des Anhangs 1 der Verordnung über 
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genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) zuzuordnen und nach 
§ 1 der 4. BImSchV genehmigungsbedürftig.  

2.2 Genehmigungserfordernis 

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 BImSchG bedarf die Änderung der Lage, der 
Beschaffenheit oder des Betriebs einer genehmigungsbedürftigen Anlage 
der Genehmigung, wenn durch die Änderung nachteilige Auswirkungen 
hervorgerufen werden können und diese für die Prüfung nach § 6 Abs. 1 
Nr. 1 BImSchG erheblich sein können (wesentliche Änderung). Eine Ge-
nehmigung ist stets erforderlich, wenn die Änderung oder Erweiterung 
des Betriebs einer genehmigungsbedürftigen Anlage für sich genommen 
die Leistungsgrenzen oder Anlagengrößen des Anhangs zur Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen erreichen. 

2.3 Öffentlichkeitsbeteiligung 

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 a) der 4. BImSchV ist für Anlagen, die in Spalte c 
des Anhangs 1 mit dem Buchstaben G gekennzeichnet sind, 
grundsätzlich das förmliche Verfahren gemäß § 10 BImSchG durchzufüh-
ren (mit Öffentlichkeitsbeteiligung). Von der öffentlichen Bekanntma-
chung des Vorhabens und der Auslegung des Antrages und der Unterla-
gen war abzusehen, da die Trägerin des Vorhabens dies gemäß § 16 
Abs. 2 BImSchG beantragt hat und die Prüfung der Antragsunterlagen 
ergab, dass erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die in § 1 genannte 
Schutzgüter nicht zu besorgen sind.  

2.4 IED-Anlage 

Die Anlage nach Nr. 3.7.1 ist in Spalte d des Anhangs 1 der 4. BImSchV 
mit dem Buchstaben E gekennzeichnet. Nach § 3 der 4. BImSchV handelt 
es sich bei der Eisengießerei der Siempelkamp Giesserei GmbH um eine 
Anlage gemäß Artikel 10 i. V. m. Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.11.2010 über Industrie-
emissionen (IED-Anlage).  

2.5 UVP-Pflicht / Umweltverträglichkeitsprüfung 

Bei der beantragten Änderung der Eisengießerei der Siempelkamp 
Giesserei GmbH handelt es sich um ein Vorhaben nach Anlage 1, Ziffer 
3.7.2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für 
das nach Spalte 2 eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 9 
UVPG vorgesehen ist.  
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Die UVP-Vorprüfung umfasst die Ermittlung, Beschreibung und Bewer-
tung der für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen (vgl. Ab-
schnitt 3) sowie der für die Prüfung der Belange des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege bedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG genannten Nutzungs-, Qua-
litäts- und Schutzkriterien.  
Nach Prüfung der UVPG-Unterlagen und der übrigen Antragsunterlagen 
kann sich anhand der dargestellten Sachstandsermittlung zum Vorhaben-
standort und dem Umfeld der Anlage sowie der Bewertung der Umwelt-
auswirkungen im Untersuchungsgebiet den Schlussfolgerungen des 
Sachverständigen, dass keine UVP erforderlich ist, angeschlossen wer-
den. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind durch das bean-
tragte Vorhaben nicht zu erwarten. Die wesentlichen Gründe sind im Ein-
zelnen: 

 Die Umsetzung des Antragsgegenstandes wird mit keiner Erhö-
hung an Luftschadstoffen verbunden sein. Durch das geplante 
Vorhaben wird die Gießleistung nicht erhöht, so dass mit keinen 
zusätzlichen Luftschadstoffen zu rechnen ist. 
Zusammenfassend ist eine Gefährdung der menschlichen Ge-
sundheit oder Belastung der Umwelt durch Luftschadstoffimmissi-
onen nicht zu besorgen. 

 Der Schutz vor unzulässigen Geräuschimmissionen und die Ein-
haltung der gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte nach 
TA Lärm wurde in einer schalltechnischen Untersuchung über die 
Geräuschimmissionen für das Erweiterungsvorhaben nachgewie-
sen. Die gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte für alle Immissi-
onsorte werden im Nachtzeitraum um mindestens 16 dB(A) unter-
schritten. Gemäß Nr. 2.2 TA Lärm liegen die Immissionsorte nicht 
im Einwirkungsbereich der zu errichtenden Eisengießerei. Eine er-
hebliche Lärmbelästigung ist nicht zu besorgen. 

 Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind keine Natura 2000 Ge-
biete vorhanden. Das antragsgegenständliche Vorhaben liegt au-
ßerhalb von Überschwemmungsgebieten oder Wasserschutzge-
bieten. Ebenso sind gesetzlich geschützte Biotope gem. 
§ 30 BNatSchG oder Naturschutzgebiete gem. § 23 Bundesnatur-
schutzgesetz im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 
Ein nachhaltig negativer Einfluss des Vorhabens auf die genann-
ten Schutzgüter ist nicht zu besorgen.  
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 Eine Einleitung von Produktionsabwässern findet nicht statt. 

Zusammenfassend bleibt somit festzustellen, dass nach der Prüfung der 
voraussichtlichen Auswirkungen des beantragten Vorhabens keine er-
heblichen schädlichen Umweltauswirkungen auf eines der Schutzgüter 
i. S. von § 1 a der 9. BImSchV, auch unter Berücksichtigung der Wech-
selwirkungen zwischen den Schutzgütern, zu besorgen sind und somit 
die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich 
ist.  

Die entsprechende Feststellung gemäß § 5 Abs. 2 UVPG ist im UVP-Por-
tal öffentlich bekannt gegeben worden. Die Feststellung kann im Internet 
unter https://uvp-verbund.de eingesehen und herunter geladen werden. 

2.6 Verfahrensart 

Dementsprechend war das Genehmigungsverfahren zur Änderung der 
Eisengießerei der Siempelkamp Giesserei GmbH nach den Vorschriften 
des § 10 BImSchG und der Neunten Verordnung zur Durchführung des 
BImSchG (Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) 
ohne Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltverträglichkeitsprüfung unter 
Berücksichtigung der speziellen Anforderungen für IED-Anlagen durch-
zuführen.  

2.7 Zuständigkeit 

Für die Entscheidung über den vorliegenden Antrag ist die Bezirksregie-
rung Düsseldorf nach § 2 Abs. 1 i. V. m. Anhang I der Zuständigkeitsver-
ordnung Umweltschutz (ZustVU) zuständig.  

2.8 Antrag 

Die Siempelkamp Giesserei GmbH hat bei der Bezirksregierung Düssel-
dorf mit Datum vom 12.02.2024 einen schriftlichen Antrag gemäß § 16 
BImSchG auf Genehmigung zur wesentlichen Änderung der Giesserei E-
Metall gestellt. Die beigefügten Antragsunterlagen enthalten die nach §§ 
3, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5 der 9. BImSchV erforderlichen Angaben und 
Formblätter, die in Anlage 1 zu diesem Genehmigungsbescheid aufge-
führt sind.  
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2.9 Behördenbeteiligung 

Im Genehmigungsverfahren wurden folgende Behörden und Stellen, de-
ren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berührt wird, aufgefordert, für 
ihren Zuständigkeitsbereich eine Stellungnahme abzugeben:  

Behörde Zuständigkeit 

Bezirksregierung Düsseldorf  

Dezernat 53.3 Immissionsschutz 
(Anlagenüberwachung) 

Dezernat 54 Wasserwirtschaft 

Dezernat 55 Arbeitsschutz 

Oberbürgermeister der Stadt 
Krefeld 

Baurecht, Bauleitplanung, Bo-
denschutz, Landschaftsschutz, 
Gesundheitsvorsorge, Brand-
schutz 

3. Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen 

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn 

1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 und einer auf Grund des § 7 
erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, 
und 

2. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeits-
schutzes der Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegen-
stehen. 

Der Antrag und die eingereichten Unterlagen wurden von den Fachbe-
hörden geprüft. Bei der Prüfung wurden die allgemeinen Genehmigungs-
grundsätze und insbesondere die allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
wie die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) und die 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) beachtet.  

Im Rahmen der fachlichen und medienübergreifenden Prüfung durch die 
beteiligten Behörden und Stellen wurden die Antragsunterlagen mehrfach 
ergänzt, zuletzt am .  

Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Inhalts- und Nebenbestim-
mungen sowie Hinweisen haben die v. g. Behörden und Stellen keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben geäußert. Die Erfüllung 
der Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 1 BImSchG wird 



   
            
  
 
 
 
 
 
 

 

Datum: 24. Februar 2025 

Seite 9 von 19 

 

Aktenzeichen:  

53.03-0269480-0001-G16-

0019/24  

 

Bezirksregierung Düsseldorf 
 

 

 

durch Nebenbestimmungen sichergestellt. Die unter Beteiligung der 
Fachbehörden vorgenommene Prüfung der Antragsunterlagen ergab, 
dass von der geänderten Anlage schädliche Umwelteinwirkungen und 
sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen 
für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden. 
Es werden entsprechend dem Stand der Technik ausreichende Maßnah-
men zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige 
Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen sowie zur 
Abfallvermeidung und zur Energieeffizienz und -einsparung getroffen. 

3.1 Anlagenbeschreibung und Sachverhalt 

Die Firma Siempelkamp Giesserei GmbH betreibt an ihrem Standort 
Siempelkampstraße 45 in 47803 Krefeld eine Eisengießerei. Für die For-
men und Kerne wird Sand benötigt. Die Gießformen und Kerne werden 
aus Neusand, Altsand und Bindemittel (Harz und Säure) hergestellt. Bis-
her wird der eingesetzte Sand mechanisch regeneriert und der übrige ver-
unreinigte Sand deponiert. Um einen größeren Anteil an Sand zu regene-
rieren, soll die neue Anlage ReSand errichtet werden. Hier wird der ver-
unreinigte Sand, der nicht mechanisch regeneriert werden konnte, ther-
misch behandelt und so die Binderreste thermisch zersetzt. Der aufberei-
tete Sand kann dann wiederverwendet werden. Um den Anteil an neuem 
Sand zu verringern, soll neben der bestehenden Sandaufbereitung eine 
Sandregenerierung hinzukommen.  

3.2 Schutz und Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen, Ge-
fahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen (§ 5 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG) 

3.2.1 Luftverunreinigungen 

In einem Filter in der ReSand wird der Staub von restlichen Abgasstrom 
getrennt und entsorgt bzw. wird zurzeit geprüft, ob ein Einsatz als 
Sekundär-Rohstoff in anderen Industriezweigen möglich ist. Der restliche 
Abgasstrom wird über eine bestehende Quelle (Quelle 12.5) abgeführt. 
Dieser Teilvolumenstrom ist wesentlich geringer als der bereits über diese 
Quelle abgeführte Volumenstrom. Die Emissionen der ReSand 
unterscheiden sich nicht von den übrigen Emissionen der Gießerei und 
bereits vor der Zusammenführung der Volumenströme werden die 
Grenzwerte der TA Luft eingehalten. 
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3.2.2 Diffuse Emissionen und Gerüche 

Es werden keine neuen geruchsintensiven Stoffe eingesetzt bzw. 
Verfahren geändert. Die geplanten Änderungen haben keinen Einfluss auf 
die Entstehung diffuser Emissionen und Gerüche.  

3.2.3 Geräusche  

Für die Beurteilung der zu erwartenden Geräuschimmissionen durch das 
beantragte Vorhaben wurden den Antragsunterlagen die 
Schalltechnischen Abschätzung über die zu erwartenden 
Geräuschemissionen und –immissionen aus dem Betrieb der ReSand-
Anlage am Standort Siempelkampstraße 45 in 47803 Krefeld der Firma 
TAD – Technische Akustik, Bericht TA-D 2024-06-24 Siempelkamp 
Krefeld – Re-Sand - A vom 26.11.2024 beigefügt. 

Die Prüfung der Immissionsorte in den schalltechnischen Berichten hat 
ergeben, dass die immissionsschutzrechtliche Schutzwürdigkeit der Um-
gebung zutreffend bewertet ist und die Festlegung der Immissionsricht-
werte nach der TA Lärm für die genannten Immissionsaufpunkte den 
Festlegungen des verbindlichen Planungsrechts entspricht.  

In den Schallimmissionsprognosen wird plausibel dargestellt, dass die 
durch die Änderung der Eisengießerei hervorgerufenen zusätzlichen Im-
missionspegelbeiträge die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm an allen 
maßgeblichen Immissionsorten nachts um mindestens 16 dB(A) unter-
schreiten. Die Immissionsorte liegen damit gemäß Nr. 2.2 TA Lärm 
nachts und tags außerhalb des Einwirkungsbereichs der Anlage. Durch 
die beantragten Änderungen kommt es demnach nicht zu einer relevan-
ten Erhöhung der Geräuschimmissionen der Eisengießerei. 

3.2.4 Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und sonstige Umwelt-
einwirkungen 

Negative Auswirkungen durch Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 
oder Umwelteinwirkungen sind durch dieses Vorhaben nicht zu 
befürchten. 

3.3 Abfälle (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG) 

Da durch die ReSand mehr Sand aufbereitet wird, verringert sich die zu 
deponierende Menge um voraussichtlich 8.000 t Altsand im Jahr. 
Ansonsten ergeben sich keine Änderungen bezüglich der anfallenden 
Abfällen und Abfallströmen. 
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3.4 Energienutzung (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG) 

Die beantragten Maßnahmen haben keine Auswirkungen hinsichtlich der 
Energienutzung der Anlage. Die neue Anlage führt zu einem höheren Ge-
samtenergieverbrauch, der allerdings kleiner drei Prozent beträgt. Aus 
den Antragsunterlagen ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass in der An-
lage Energie sparsamer und effizienter eingesetzt werden kann. Die An-
forderungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG sind somit erfüllt.  

3.5 Maßnahmen und Auswirkungen nach Betriebseinstellung (§ 5 
Abs. 3 BImSchG) 

In den Antragsunterlagen wurden die für den Fall der Betriebseinstellung 
vorgesehenen Maßnahmen aufgeführt. Zum Zeitpunkt der beabsichtigten 
Stilllegung wird ein Stilllegungsplan unter Berücksichtigung der anlagen-
spezifischen Verhältnisse erstellt. Alle Anlagenteile werden entleert, ge-
spült und gereinigt, demontiert, wiederverwendet oder ordnungsgemäß 
entsorgt. Gebäude und Anlagenbauteile werden abgerissen Bauschutt 
recycelt oder entsorgt. Es bestehen keine Bedenken, dass die Pflichten 
nach § 5 Abs. 3 BImSchG erfüllt werden.  

3.6 Anforderungen aus anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften (§ 6 
Abs. 1 Nr. 2 BImSchG) 

3.6.1 Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Brandschutz 

Die ReSand befindet sich auf dem Werksgelände der Siempelkamp 
Giesserei GmbH in Krefeld. Der Standort des geplanten Vorhabens liegt 
gemäß Flächennutzungsplan der Stadt Krefeld in einem Industriegebiet 
(GI).  

Im Rahmen des Verfahrens wurde die Stadt Krefeld beteiligt. Aus Sicht 
des Planungsrechtes, des Bauordnungsrechtes und des Brandschutzes 
bestehen demnach keine Bedenken.  

Für das beantragte Vorhaben ist eine Baugenehmigung nach § 63 BauO 
NRW erforderlich. Eine baurechtliche und brandschutztechnische Prüfung 
wurde durchgeführt. In der beantragten Anlage werden ausreichend 
Maßnahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes 
ergriffen. Die Anlage ist für die Feuerwehr zugänglich. 
Feuerwehraufstellflächen sowie Flucht und Rettungswege sind 
vorhanden.  
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3.6.1.1 Ausgangszustandsbericht 

Da es sich bei der Eisengießerei der Siempelkamp Giesserei GmbH um 
eine Anlage gemäß Artikel 10 i. V. m. Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.11.2010 über In-
dustrieemissionen (IED-Anlage) handelt, ist nach § 25 Abs. 4 und § 4a 
Abs. 4 der 9. BImSchV für die Gesamtanlage ein Bericht über den Aus-
gangszustand von Boden und Grundwasser § 10 Abs. 1a BImSchG (Aus-
gangszustandsbericht – AZB) vorzulegen. Das Risiko zur Verschmutzung 
des Bodens und Grundwasser kann ausgeschlossen werden, da kein Ein-
griff in den Boden erfolgt. Des Weiteren kommen keine Chemikalien zum 
Einsatz. 

Gewässerschutz 

3.6.1.2 Frischwasser 

In der ReSand wird kein Frischwasser verwendet. 

3.6.1.3 Abwasser 

In der ReSand fallen keine Abwasserströme an. 

3.6.2 Natur- und Landschaftsschutz 

Der Bereich des Werksgeländes der Siempelkamp Giesserei GmbH ist 
bereits gewerblich-industriell genutzt und mit Industriebauten bebaut. Die 
auf dem Werksgelände geplanten Maßnahmen zur Änderung der 
Eisengießerei sind nicht mit relevanten Wirkungen auf das Landschafts-
bild verbunden. Durch das Vorhaben werden keine Böden zusätzlich ver-
siegelten und keine Natur und Landschaftsräume zusätzlich in Anspruch 
genommen.  

3.7 Belange des Arbeitsschutzes (§ 6 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz BIm-
SchG) 

In den Antragsunterlagen werden die Maßnahmen zum Schutz der Be-
schäftigten dargelegt. Diese beinhaltenen Vorkehrungen zum Schutz vor 
der Einwirkung von Gefahrstoffen (Kennzeichnungen, Gefährdungsbeur-
teilungen, Betriebsanweisungen), den Schutz durch persönliche Schutz-
ausrüstung, bauliche und konstruktive Maßnahmen zum Arbeitsschutz 
(Beleuchtung, Belüftung, Berührungsschutz), einschließlich Brand- und 
Explosionsschutz sowie Flucht- und Rettungswegen, organisatorische 
Maßnahmen, wie Unterweisungen und Schulungen u. a..  
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Mit der Änderung werden keine neuen Stoffe oder Produktionsverfahren 
eingeführt. In die Arbeitsplatzgestaltung wird nicht eingegriffen. Negative 
Auswirkungen auf den Arbeitsschutz sind nicht zu erwarten.  

Die Unterlagen wurden hinsichtlich der einschlägigen Arbeitsschutzvor-
schriften von der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 55 geprüft. Ge-
gen die Erteilung der Genehmigung bestehen aus arbeitsschutz-rechtli-
cher Sicht keine Bedenken, wenn die Anlage entsprechend den Antrags-
unterlagen errichtet und betrieben wird sowie die vorgeschlagenen Ne-
benbestimmungen und Hinweise in den Genehmigungsbescheid über-
nommen und bei Errichtung und Betrieb beachtet werden. 

3.8 Anforderungen an IED-Anlagen 

Für Anlagen nach der Industrieemissionsrichtlinie (IED-Anlagen) sind 
Emissionsbegrenzungen entsprechend der BVT-Schlussfolgerungen 
festzulegen. Gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 3a der 9. BImSchV ist die Festlegung 
weniger strenger Emissionsbegrenzungen nach § 7 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 
BImSchG, § 12 Abs. 1b BImSchG oder § 48 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 BIm-
SchG zu begründen. Ferner muss der Genehmigungsbescheid nach § 21 
Abs. 2a der 9. BImSchV für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtli-
nie folgende Angaben enthalten: 

1. Auflagen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers sowie Maß-
nahmen zur Überwachung und Behandlung der von der Anlage er-
zeugten Abfälle, 

2. Regelungen für die Überprüfung der Einhaltung der Emissionsgrenz-
werte oder sonstiger Anforderungen, im Fall von Messungen 

a) Anforderungen an die Messmethodik, die Messhäufigkeit und das 
Bewertungsverfahren zur Überwachung der Emissionen, 

b) die Vorgabe, dass in den Fällen, in denen ein Wert außerhalb der 
in den BVT-Schlussfolgerungen genannten Emissionsbandbreiten 
festgelegt wurde, die Ergebnisse der Emissionsüberwachung für 
die gleichen Zeiträume und Referenzbedingungen verfügbar sein 
müssen wie sie für die Emissionsbandbreiten der BVT-Schlussfol-
gerungen gelten, 

3. Anforderungen an 

a) die regelmäßige Wartung, 

b) die Überwachung der Maßnahmen zur Vermeidung der Ver-
schmutzung von Boden und Grundwasser sowie 
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c) die Überwachung von Boden und Grundwasser hinsichtlich der in 
der Anlage verwendeten, erzeugten oder freigesetzten relevanten 
gefährlichen Stoffe, einschließlich der Zeiträume, in denen die 
Überwachung stattzufinden hat, 

4. Maßnahmen im Hinblick auf von den normalen Betriebsbedingungen 
abweichende Bedingungen, wie das An- und Abfahren der Anlage, 
das unbeabsichtigte Austreten von Stoffen, Störungen, das kurzzei-
tige Abfahren der Anlage sowie die endgültige Stilllegung des Be-
triebs, 

5. Vorkehrungen zur weitestgehenden Verminderung der weiträumigen 
oder grenzüberschreitenden Umweltverschmutzung. 

Die Pflichtangaben nach § 21 Abs. 2a der 9. BImSchV werden nur inso-
weit in diesen Genehmigungsbescheid aufgenommen, als sie sich auf 
den Antragsgegenstand oder die Auswirkungen des beantragten Vorha-
bens beziehen. Soweit sich hierzu ein Regelungsbedarf ergibt, sind in 
Anlage 2 dieses Genehmigungsbescheides entsprechende Nebenbe-
stimmungen aufgenommen worden. Im Übrigen sind die erforderlichen 
Angaben in den Antragsunterlagen zu diesem Genehmigungsbescheid 
bereits enthalten. Außergewöhnliche An- und Abfahrvorgänge, die über 
die normalen Betriebsbedingungen hinausgehen sind nicht erkennbar, so 
dass kein weiterer Regelungsbedarf hinsichtlich der in den Antragsunter-
lagen dargestellten Betriebszustände besteht. Die Notwendigkeit für Vor-
kehrungen zur Vermeidung grenzüberschreitender Umweltverschmut-
zungen ergibt sich hier nicht. 

4. Rechtliche Begründung und Entscheidung 

Die Erteilung einer Genehmigung nach § 16 BImSchG liegt nicht im Er-
messen der Genehmigungsbehörde. Auf eine Genehmigung nach 
§ 16 BImSchG besteht grundsätzlich ein Rechtsanspruch, wenn die Ge-
nehmigungsvoraussetzungen vorliegen (gebundene Entscheidung). Als 
Ergebnis der Prüfung zeigt sich, dass die Voraussetzungen der §§ 5, 6, 
16 BImSchG im vorliegenden Fall erfüllt werden. Dem Antrag der 
Siempelkamp Giesserei GmbH, Krefeld nach § 16 Abs. 1 BImSchG vom 
12.02.2024 auf Genehmigung zur wesentlichen Änderung der 
Eisengießerei durch Errichtung und Betrieb einer thermische 
Sandregenerierung (ReSand) und den damit verbundenen Maßnahmen 
war demnach zu entsprechen und die Genehmigung zu erteilen. 
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5. Kostenentscheidung 

I. Gesamtkosten 

Die Verfahrenskosten werden gemäß § 13 des Gebührengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) der Antragstellerin aufer-
legt. Die Kosten des Verfahrens betragen insgesamt 7.497,50 Euro. 

II. Auslagen 

Auslagen sind in diesem Verfahren nicht entstanden.  

III. Gebühren 

Die Gebührenberechnung erfolgt nach § 1 AVwGebO NRW in Verbin-
dung mit den Tarifstellen 4.6.1.1 und 8.3.5. Für die Entscheidung über die 
Genehmigung zur wesentlichen Änderung nach § 16 BImSchG der im 
Anhang 1 der 4. BImSchV unter Nr. 3.7.1 genannten genehmigungsbe-
dürftigen Eisengießerei und für die Prüfung der Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 UVPG wird eine 
Gebühr von insgesamt 7.497,50 Euro erhoben. Die Gebühr berechnet 
sich wie folgt: 

1. Nach Änderungskosten 

Die Gesamtkosten der wesentlichen Änderung der Anlage (Errichtungs-
kosten) sind entsprechend der Angaben der Antragstellerin auf 
950.000 Euro festgesetzt worden. In den angegebenen Kosten ist die 
Mehrwertsteuer inbegriffen.  

Gemäß Tarifstelle 4.6.1.1 berechnet sich die Gebühr wie folgt: 

4.6.1.1.1 Betragen die Errichtungskosten (E) bis zu 500.000 Euro, gilt 
folgende Formel: 

500 € + 0,005 x (E – 50.000 €)   

Die Mindestgebühr beträgt 500,00 Euro. 

4.6.1.1.2 Betragen die Errichtungskosten (E) mehr als 500.000 Euro, 
aber nicht mehr als 50.000.000 Euro, gilt folgende Formel:  

2.750 € + 0,003 x (E – 500.000 €) 

4.6.1.1.3 Betragen die Errichtungskosten (E) mehr als 50.000.000 Euro, 
gilt folgende Formel: 

  151.250 € + 0,0025 x (E – 50.000.000 €) 



   
            
  
 
 
 
 
 
 

 

Datum: 24. Februar 2025 

Seite 16 von 19 

 

Aktenzeichen:  

53.03-0269480-0001-G16-

0019/24  

 

Bezirksregierung Düsseldorf 
 

 

 

Aufgrund der o. g. Errichtungskosten ergibt sich nach Tarifstelle 4.6.1.1.2 
eine Gebühr von 4.100 Euro. 

2. Eingeschlossene behördliche Entscheidungen 

Sind andere behördliche Entscheidungen gemäß § 13 BImSchG einge-
schlossen, sind nach der ergänzenden Regelung zu den Tarifstellen 
4.6.1.1.1 bis 4.6.1.1.3 die Gebühren zu berücksichtigen, die für diese Ent-
scheidungen hätten entrichtet werden müssen, wenn sie selbstständig er-
teilt worden wären. Liegt eine dieser Gebühren höher, als diejenige die 
sich aus den Tarifstellen 4.6.1.1.1 bis 4.6.1.1.3 ergibt, ist die höchste Ge-
bühr der nach § 13 BImSchG eingeschlossenen behördlichen Entschei-
dung als Mindestgebühr festzusetzen. 

Im vorliegenden Fall schließt die immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung eine Baugenehmigung nach §§ 60, 74 der Bauordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) mit ein. Würde die Baugeneh-
migung selbstständig erteilt, läge die Gebühr nach den Tarifstellen 
3.1.4.1.4.2 und 3.1.5.3.1 bei 10.250 Euro. Die Gebühr für eine selbststän-
dige Baugenehmigung nach §§ 60, 74 BauO NRW ist vorliegend höher 
als diejenige, die sich allein aus den Errichtungskosten nach den Tarif-
stellen 4.6.1.1.1 bis 4.6.1.1.3 ergibt. Es ist die höhere Gebühr nach den 
Tarifstellen 3.1.4.1.4.2 und 3.1.5.3.1 in Höhe von 10.250 Euro festzuset-
zen. 

3. Abzug Gebühr für die Zulassung vorzeitigen Beginns 

Ist der vorzeitige Beginn zugelassen, werden nach Nr. 3 der ergänzenden 
Regelungen zur Tarifstelle 4.6.1.1 – unabhängig von Gegenstand und 
Reichweite dieses vorausgegangenen Bescheids – 1/10 der Gebühr nach 
Tarifstelle 4.6.1.2 auf die entstehende Gebühr nach Tarifstelle 4.6.1.1 an-
gerechnet.  

Für die Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG vom 
23.10.2024 – Az. 53.03-0269480-0001-G16-0019/24 wurde eine Gebühr 
in Höhe von 2.391,50 Euro erhoben, so dass 239,15 Euro angerechnet 
werden. Nach Abzug dieser Gebühr verbleibt eine Gebühr von 
10.010,85 Euro. 

4. Minderung aufgrund einer Umweltmanagement-Zertifizierung 

Gemäß Nr. 7 der ergänzenden Regelungen zur Tarifstelle 4.6.1.1 vermin-
dert sich die Gebühr um 30 Prozent, wenn die Anlage Teil eines nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 registrierten Unternehmens ist oder die 
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Betreiberin der Anlage über ein nach DIN ISO 14001, Ausgabe November 
2015, die bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen und bei der 
Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt ist, zer-
tifiziertes Umweltmanagementsystem verfügt. 

Die Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. Die geminderte 
Gebühr beträgt 7.007,60 Euro. 

5. Genehmigungsgebühr 

Nach § 4 AVwGebO NRW sind Bruchteilsbeträge jeweils auf halbe und 
volle Eurobeträge nach unten abzurunden. Für die Entscheidung über die 
Genehmigung zur wesentlichen Änderung nach § 16 BImSchG der 
Giesserei E-Metall wird nach Tarifstelle 4.6.1.1 eine Gebühr i. H. von 
7.007,50 Euro festgesetzt.  

6. UVP-Vorprüfung 

Im Rahmen der Entscheidung über die Zulässigkeit des beantragten Vor-
habens durch die mit vorliegendem Bescheid erteilte Genehmigung zur 
wesentlichen Änderung nach § 16 BImSchG der Eisengießerei ist nach 
Tarifstelle 8.3.5 für die Prüfung der Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 UVPG eine Gebühr nach Zeit-
aufwand nach den Tarifstellen 8.1.1.1 bis 8.1.1.3 zu erheben.  

Für die Berechnung der zu erhebenden Verwaltungsgebühren sind nach 
Tarifstelle 8.1.1.1 die im Runderlass des Ministeriums des Innern - 14-
21.36.09.05-000002.2023-0012170 - vom 18. April 2024* (Mbl. NRW, 
2024, S. 528) in der jeweils gültigen Fassung veröffentlichten Stundens-
ätze für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes zugrunde zu le-
gen. Abgerechnet wird für jede angefangenen 15 Minuten. Die im Zusam-
menhang mit der Behördentätigkeit anfallenden Vorbereitungs-, Fahr-, 
Warte- und Nachbereitungszeiten werden als Zeitaufwand mitberechnet. 
Fahr- und Wartezeiten sind im vorliegenden Fall nicht entstanden. 

Der für die vorgenannte Prüfung der Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 UVPG angefallene Zeitauf-
wand sowie die Gebühr nach Tarifstelle 8.3.5 sind in der folgenden Ta-
belle aufgeführt. 
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Tarifstelle 

8.3.5 

Laufbahngruppe 

1 ab dem 2. Ein-

stiegsamt 

(58 € je Stunde)* 

Laufbahngruppe 

2 ab dem 1. Ein-

steigsamt bis un-

ter dem 2. Ein-

stiegsamt 

(70 € je Stunde)* 

Laufbahngruppe 

2 ab dem 2. Ein-

stiegsamt 

(84 € je Stunde)* 

Gesamt 

Stunden  h 7,00 h  h h 

Gebühr  € 490,00 €  €  € 

Für die Prüfung inklusive der Vor- und Nachbereitung wurden insgesamt 
7 Stunden eines Mitarbeiters der Laufbahngruppe 2 ab dem 1. Einstieg-
samt bis unter dem 2. Einstiegsamt, ehemals gehobener Dienst, benötigt. 

Nach Tarifstelle 8.3.5 ergibt sich demnach eine Gebühr in Höhe von 
490 Euro. 

7. Gesamtgebühren 

Die Gebühren nach Ziff. 8 und 9 dieses Bescheides betragen insgesamt 
7.497,50 Euro.  

VI. 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats Klage beim 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, er-
heben.  

  

 

Hinweis: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

Zur Vermeidung unnötiger Kosten rege ich an, sich vor der Erhebung ei-
ner Klage zunächst mit mir in Verbindung zu setzen, da in vielen Fällen 
etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage rechtssicher be-
hoben werden können. 

Beachten Sie bitte, dass sich die Klagefrist durch einen solchen außerge-
richtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
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Im Auftrag 

Mareike Schick 

Anlagen: 1. Verzeichnis der Antragsunterlagen (4 Seiten) 
2. Nebenbestimmungen (6 Seiten) 
3. Hinweise (7 Seiten) 



 
 

 1/4 

Bezirksregierung Düsseldorf 
 

 

 

Anlage 1 

zum Genehmigungsbescheid 

53.03-0269480-0001-G16-0019/24 

Verzeichnis der Antragsunterlagen 

Ordner 1 von 1  

 

0. Deckblatt  1 Blatt 

0.1. Antragsanschreiben vom 07.03.2024  2 Blatt 

0.2. Anschreiben Nachtragsunterlagen vom 26.06.2024  2 Blatt 

0.3. Anlage zum Anschreiben für die Nachtragsunterlagen  9 Blatt 

0.4. Erklärung des Betriebsrates vom 16.05.2024  1 Blatt 

 

1. Verzeichnis der Unterlagen (Deckblatt)   1 Blatt 

1.1. Übereinstimmungserklärung zum Änderungsantrag vom 
22.03.2024  1 Blatt 

1.2. Inhaltsverzeichnis  4 Blatt 

 

2. Antragsformulare (Deckblatt)  1 Blatt 

2.1. Antragsformular 1  11 Blatt 

2.2. Beschreibung des Unternehmens   11 Blatt 

2.3. Kurzbeschreibung der geplanten Änderung   8 Blatt 

2.4. Antwort auf Rückfragen   7 Blatt 

2.5. Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung   1 Blatt 

 

3. Formulare 2-6 (Deckblatt)   1 Blatt 

3.1. Formular 2   3 Blatt 

3.2. Stoffstromfließbild   2 Blatt 

3.3. Formular 3  14 Blatt 

3.4. Formular 4  29 Blatt 

Anlage 1 
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3.5. Formular 5   2 Blatt 

3.6. Formular 6   20 Blatt 

 

4. Fließbilder und Prozessabläufe (Deckblatt)  1 Blatt 

4.1. Anlagenzeichnung   1 Blatt 

4.2. Prozessbeschreibung   1 Blatt 

4.3. Schwefelhaltige Verbindungen   1 Blatt 

4.4. Sandregenerationsanlage   3 Blatt 

4.5. Hiekankierrätys Pi-Kaavid   1 Blatt 

4.6. Absauganlage Sandregenerationanlage   1 Blatt 

4.7. Blower frequency / speed   1 Blatt 

4.8. Wäscher   1 Blatt 

4.9. Teilquenchung: Abgas Sandaufbereitung +  

Absgas Quelle   4 Blatt 

 

5. Auszug aus topographischer Karte (Deckblatt)   1 Blatt 

5.1. Darstellungen   1 Blatt 

5.2. Auszug TIM-Online   2 Blatt 

5.3. Vorabzug   1 Blatt 

 

6. Formulare 7-8 (Deckblatt)   1 Blatt 

6.1. Formular 7   3 Blatt 

6.2. Erläuterungsbericht   1 Blatt 

6.3. Versickerungsanlage   1 Blatt 

6.4. Koaleszenzabscheider Dieseltankstelle   1 Blatt 

6.5. Absalzung Kühlwasser   1 Blatt 

6.6. Abwasserinhaltsstoffe   1 Blatt 

6.7. Untersuchungsbericht   1 Blatt 

6.8. Formular 8.1   5 Blatt 
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6.9. AwSV Merkblatt gem. § 44 Anlage Nr.: 001   1 Blatt 

6.10. Formular 8.1   5 Blatt 

6.11. AwSV Merkblatt gem. § 44 Anlage Nr.: 003   1 Blatt 

6.12. Formular 8.5   6 Blatt 

6.13. Betriebliche Abfallbilanz für das Jahr 2023   3 Blatt 

 

7. Bauänderungsunterlagen 

7.1. Inhaltsverzeichnis (nvg Architekten Ingenieure)   1 Blatt 

7.2. Bauantrag (Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren § 64 
BauO NRW 2018)   2 Blatt 

7.3. Bauantrag, Anlage I/7, Baubeschreibung   3 Blatt 

7.4. Bauantrag, Anlage I/8, Betriebsbeschreibung für gewerbliche 
Anlagen   2 Blatt 

7.5. Kurzbeschreibung der geplanten Änderung   8 Blatt 

7.6. Allgemeiner Betriebsablauf Formular 4   1 Blatt 

7.7. Statisik der Baugenehmigungen   3 Blatt 

7.8. Karte TIM-online   1 Blatt 

7.9. Auszug Karte Flächennutzungsplan   1 Blatt 

7.10. Auszugkarte Planungsrecht (Geltungsbereich B-Pläne)   1 Blatt 

7.11. Auszug aus dem Liegenschaftskataster   1 Blatt 

7.12. Lageplan (nvg Architekten Ingenieure)   1 Blatt 

7.13. Grundrisse (nvg Architekten Ingenieure)   1 Blatt 

7.14. Ansichten und Schnitte (nvg Architekten Ingenieure)   1 Blatt 

7.15. Klassifizierung Gebäude (nvg Architekten Ingenieure)   1 Blatt 

7.16. Erklärung zur Baumschutzsatzung (Anlage 5)   1 Blatt 

7.17. Ermittlung der bauantragsrelevanten Herstellungskosten   1 Blatt 

 

 

8. Emissionskataster (Deckblatt)   1 Blatt 
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8.1. Emissionskataster und Emissionsquellen-Daten  3 Blatt 

8.2. Allgemeine Betrachtungen und Informationen in Anlehnung an 
Anlage 2 des UVPG (Anlage 7)  11 Blatt 

8.3. Bericht schalltechnische Abschätzung  25 Blatt 

 

9. Sonstige Unterlagen (Deckblatt)   1 Blatt 

9.1. Angaben bzgl. IED RL und BVT   1 Blatt 

9.2. Best available Techniques (BAT) Reference Document for the 
Smitheries and Foundries Industry, working draft  5 Blatt 

9.3. Zertifikat 04.04.2024   1 Blatt 
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Anlage 2 

zum Genehmigungsbescheid 

53.03-0269480-0001-G16-0019/24 

Nebenbestimmungen (§ 12 BImSchG) 

Auflagen 

1. Allgemeines 

1.1 Die Änderung und der Betrieb der Anlage müssen nach den mit 
diesem Genehmigungsbescheid verbundenen Antragsunterla-
gen erfolgen, sofern in den nachstehenden Nebenbestimmungen 
keine abweichenden Regelungen getroffen sind. 

1.2 Die Nebenbestimmungen der bisher für die Anlage erteilten Ge-
nehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse bleiben weiterhin 
gültig, soweit sie nicht durch diesen Bescheid geändert oder er-
gänzt werden. Sie gelten insoweit auch für das Vorhaben, das 
Gegenstand dieses Bescheides ist. 

1.3 Der Genehmigungsbescheid (zumindest eine Fotokopie oder 
eine Abschrift) einschließlich der zugehörigen Unterlagen ist an 
der Betriebsstätte jederzeit bereitzuhalten und den Angehörigen 
der zuständigen Behörde sowie deren beauftragten Personen auf 
Verlangen zur Einsicht vorzulegen.  

Der Papierform gemäß Absatz 1 steht die Bereitstellung in elekt-
ronischer Form gleich, sofern an der Betriebsstätte eine detail-
lierte Lesbarkeit der elektronischen Version sichergestellt ist. So-
fern dies für Antragsunterlagen nicht sichergestellt werden kann, 
ist neben der elektronischen Version des Genehmigungsbeschei-
des eine Papierversion der zugehörigen Antragsunterlagen be-
reitzuhalten. 

1.4 Der Überwachungsbehörde ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
der geänderten Anlage schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige muss 
spätestens eine Woche vor der beabsichtigten Inbetriebnahme 
vorliegen. 

1.5 Unberührt von der Anzeigepflicht nach der Umwelt-Schadensan-
zeige-Verordnung ist die Überwachungsbehörde über alle Vor-
kommnisse beim Überprüfen der Betriebstüchtigkeit der Anlage, 
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durch die die Nachbarschaft oder Allgemeinheit erheblich beläs-
tigt oder gefährdet werden könnte, unverzüglich zu unterrichten. 
Unabhängig davon sind sofort alle Maßnahmen zu ergreifen, die 
zur Abstellung der Störung erforderlich sind, auch wenn dies eine 
Außerbetriebnahme der Anlage erforderlich macht. Ferner sind 
schriftliche Aufzeichnungen zu führen, aus denen folgendes her-
vorgeht: 

 Art der Störung, 

 Ursache der Störung, 

 Zeitpunkt der Störung, 

 Dauer der Störung, 

 Art und Menge der durch die Störung zusätzlich aufgetretenen 
Emissionen (ggf. Schätzung), 

 die getroffenen Maßnahmen zur Beseitigung und künftigen 
Verhinderung der Störung. 

Die schriftlichen Aufzeichnungen sind mindestens drei Jahre, ge-
rechnet vom Datum der letzten Eintragung, aufzubewahren und 
der Überwachungsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Der Über-
wachungsbehörde ist auf Anforderung ein umfassender Bericht 
über die Ursache(n) der Störung(en) zuzusenden. 

2. Bauordnungsrecht und Brandschutz 

2.1 Der Baubeginn, die Fertigstellung des Rohbaus und die abschlie-
ßende Fertigstellung des Vorhabens sind der unteren Bauauf-
sichtsbehörde eine Woche vorher schriftlich anzuzeigen. 

2.2 Vor Baubeginn ist der unteren Bauaufsichtsbehörde der durch ei-
nen staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prüfung der 
Standsicherheit (§ 87 (2) Nr. 4 BauO NRW 2018) geprüfte Nach-
weis der Standsicherheit einschl. des statisch - konstruktiven 
Brandschutzes vorzulegen (§ 68 (2) Nr. 2 BauO NRW 2018). 

Zu diesen Nachweisen gehört die Bescheinigung gem. 
§ 12 Abs. 1 SV-VO, der Prüfbericht und eine Erklärung des Sach-
verständigen, dass diese Unterlagen zu der genehmigten bauli-
chen Anlage gehören. 
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Weiterhin ist mit der o. a. Bescheinigung der staatlich anerkannte 
Sachverständige für die Prüfung der Standsicherheit zu benen-
nen, der mit den Stichprobenhaften Kontrollen der Bauausfüh-
rung beauftragt ist. 

2.3 Bis zur Fertigstellung des Rohbaus ist eine Bescheinigung des 
beauftragten staatlich anerkannten Sachverständigen für die Prü-
fung der Standsicherheit vorzulegen, dass er sich gemäß § 12 
Abs. 2 SV-VO Stichprobenhaft davon überzeugt hat, dass die ge-
prüften Anforderungen erfüllt sind. 

2.4 Die vorhandenen Feuerwehrpläne sind anzupassen und der Feu-
erwehr vor dem endgültigen Druck als Vorabzug zur Freigabe zu-
zusenden. 

Siehe hierzu das Merkblatt Feuerwehrpläne, welches unter fol-
gendem Link zur Verfügung steht: 

www.krefeld.de/de/feuerwehr/gefahrenvorbeugung 

2.5 Auf die Pflichten der Entwurfsverfasserin/des Entwurfsverfas-
sers, Unternehmerin/Unternehmers sowie der/des Brandschutz-
sachverständigen bezüglich der Überwachung der gesamten 
Bauarbeiten wird besonders hingewiesen. 

2.6 Alle Erdarbeiten sind durch einen erfahrenen Fachgutachter zu 
überwachen und einschließlich der Entsorgung des belasteten 
Aushubs zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem Fachbe-
reich Umwelt und Verbraucherschutz zur Prüfung vorzulegen. 

Sollte bei den Erdarbeiten kontaminierter Boden festgestellt wer-
den, ist unverzüglich der Fachbereich Umwelt und Verbraucher-
schutz zu benachrichtigen (Telefon: 02151/86-2422, -2423, -
2424, -2425 oder -2401).  

Der verunreinigte Boden ist ordnungsgemäß zu entsorgen. 
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3. Immissionsschutz 

3.1 Geräuschemissionen und -immissionen 

3.1.1 Immissionswerte  

3.1.1.1 Die von dieser Genehmigung erfassten Anlagenteile sind schall-
technisch so zu errichten oder zu ändern und zu betreiben, dass 
die von der geänderten Gesamtanlage einschließlich aller dazu-
gehörigen Nebeneinrichtungen (z. B. Maschinen, Geräte, Lüf-
tungsanlagen, Fahrzeuge und deren Fahrverkehr) verursachten 
Geräusche – ermittelt und beurteilt nach den Vorgaben der TA 
Lärm 1998 – bei allen Betriebszuständen an den nachfolgend 
aufgeführten Immissionsorte (IO) folgende Immissionswerte (IW) 
um mindestens 10 dB(A) unterschreiten und insgesamt nicht zur 
Überschreitung der nachfolgenden Richtwerte beitragen: 

Immissionsort IW tags IW nachts 

IO 1: Hülser Str. 706 55 dB(A) 40 dB(A) 

IO 2: Am Schluff 2/4 55 dB(A) 40 dB(A) 

IO 3: Am Kapuzinerkloster 44 55 dB(A) 40 dB(A) 

IO 4: Am Kapuzinerkloster 30 55 dB(A) 40 dB(A) 

IO 5: Siempelkampstraße 30 60 dB(A) 45 dB(A) 

IO 6: Niedieckstraße 55 60 dB(A) 45 dB(A) 

IO 7: Siempelkampstraße 68 60 dB(A) 45 dB(A) 

Als Tageszeit gilt die Zeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr und als 
Nachtzeit die Zeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr.  

Maßgeblich für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nacht-
stunde (z. B. 01:00 bis 02:00 Uhr) mit dem höchsten Beurtei-
lungspegel, zu dem die Anlage relevant beiträgt. 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Lärmimmissi-
onsbegrenzungen am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in 
der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

3.1.2 Immissionsmessungen 
Die Einhaltung der Nebenbestimmung Nr. 3.1.1 ist der Bezirksre-
gierung Düsseldorf, Dezernat 53 von einer nach § 29b BImSchG 
bekannt gegebenen Stelle nach den Vorschriften der TA Lärm 
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spätestens drei Monate nach Inbetriebnahme der geänderten 
Anlage nachweisen zu lassen.  

Es darf keine Messstelle beauftragt werden, die bereits in gleicher 
Sache bei der Planung oder Errichtung der Anlage tätig geworden 
ist. Auf die Vorgaben des § 5 der Bekanntgabeverordnung (41. 
BImSchV) wird ausdrücklich hingewiesen. 

Ist ein messtechnischer Nachweis nach TA Lärm nicht möglich, 
wird ein rechnerisches Verfahren entsprechend TA Lärm aner-
kannt. Der sachverständigen Stelle ist aufzugeben, für den Fall 
der Überschreitung der festgelegten Werte diejenigen Minde-
rungsmaßnahmen vorzuschlagen, die zur Einhaltung dieser 
Werte erforderlich sind. Die vorgeschlagenen Minderungsmaß-
nahmen sind nach Absprache der Bezirksregierung Düsseldorf, 
Dezernat 53 unverzüglich durchzuführen. Die Messung ist nach 
Durchführung der Maßnahmen zu wiederholen.  

Genehmigungs- oder Anzeigepflichten nach Bundes-Immissions-
schutzgesetz und/oder anderen Rechtsvorschriften bleiben hier-
von unberührt. 

3.1.3 Immissionsmessbericht 
Die Messstelle ist zu beauftragen, über die Messung nach 
Nr. 3.1.2 einen Bericht entsprechend den geltenden Vorschriften 
(TA Lärm, VDI-Vorschriften) zu fertigen und diesen der Bezirks-
regierung Düsseldorf, Dezernat 53 unverzüglich – spätestens in-
nerhalb von zwölf Wochen nach Messdurchführung – vorzulegen.  

Aus dem Bericht müssen neben dem Ergebnis der Überprüfung, 
die Betriebszustände, sowie die Leistung der einzelnen Anlagen-
teile zur Zeit der Messung hervorgehen. 

3.1.3.1 Eine vollständige Ablichtung des schriftlichen Original-Messbe-
richtes ist der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 53 
(dez53.Emissionsberichte@brd.nrw.de) in elektronischer Form 
zu übersenden. Auf Verlangen ist eine Ausfertigung des schriftli-
chen Original-Messberichtes zusätzlich in gedruckter Form vor-
zulegen. Die Pflicht, auf Verlangen den Original-Messbericht 
auch in gedruckter Form zu übersenden, entfällt, wenn das ent-
sprechende elektronisch übersandte Dokument mit der qualifi-
zierten elektronischen Signatur (§ 3a Abs. 2 Satz 2 VwVfG NRW) 
mindestens eines Verfassers versehen ist.  
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3.2 Emissionen gefasster Quellen 

3.2.1 Die Emissionsquelle12.5 ist weiterhin mit kontinuierlichen, quali-
tativen Messeinrichtungen zu überwachen. Die bisherigen Rege-
lungen für Kalibrierung, Funktionsprüfung und wiederkehrende 
Messungen gelten fort. 

3.2.2 Zur Ermittlung des Emissionsverhaltes der ReSand-Anlage, sind 
die Emissionensmassenströme des Teilstroms der ReSand für 
folgende Stoffe durch Messungen einer nach § 29b BImSchG be-
kannt gegebenen Stelle zu bestimmen: Stickstoffmonoxid und 
Stickstoffdioxid angegeben als Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid 
und Schwefeltrioxid angegeben als Schwefeldioxid und Kohlen-
stoffdioxid. Das Ergebnis ist der Bezirksregierung Düsseldorf, De-
zernat 53, schriftlich, spätestens 12 Wochen nach der Messung, 
mitzuteilen. 
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Anlage 3 

zum Genehmigungsbescheid 

53.03-0269480-0001-G16-0019/24 

Hinweise 

1. Immissionsschutz 

1.1 Nachträgliche Anordnungen 
Ergibt sich, dass nach wesentlicher Änderung der Anlage die All-
gemeinheit oder die Nachbarschaft nicht ausreichend vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren, erheblichen 
Nachteilen oder erheblichen Belästigungen geschützt ist, soll die 
zuständige Behörde nachträgliche Anordnungen gemäß § 17 BIm-
SchG treffen. 

1.2 Änderungsgenehmigung 
Gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG bedarf die Änderung der Lage, der 
Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage einer Genehmigung, 
wenn durch die Änderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen 
werden können und diese für die Prüfung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 
erheblich sein können. Diese Genehmigung kann insbesondere 
erforderlich sein, wenn aufgrund anderer behördlicher Entschei-
dungen (Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Dispense - 
z. B. nach der Bauordnung NRW etc. -) Änderungen (im o.g. Sinn) 
der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der durch diesen 
Bescheid genehmigten Anlage notwendig werden. 

1.3 Änderungsanzeige 
Die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs ei-
ner genehmigungsbedürftigen Anlage ist, sofern eine Genehmi-
gung nach § 16 BImSchG nicht beantragt wird, der Bezirksregie-
rung Düsseldorf nach § 15 Abs. 1 BImSchG mindestens einen Mo-
nat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schriftlich an-
zuzeigen, wenn sich die Änderung auf die in § 1 BImSchG genann-
ten Schutzgüter auswirken kann.  

Auch Teilstilllegungen, die Anlagenteile betreffen, die nicht für sich 
bereits genehmigungsbedürftig sind, sind nach § 15 Abs. 1 BIm-
SchG anzuzeigen. 

1.4 Störfallrelevante Änderung 
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Die störfallrelevante Änderung einer genehmigungsbedürftigen 
Anlage, die Betriebsbereich oder Bestandteil eines Betriebsbe-
reichs ist (§ 3 Abs. 5b BImSchG), bedarf der Genehmigung nach § 
16a BImSchG, wenn durch die störfallrelevante Änderung der an-
gemessene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten 
erstmalig unterschritten wird, der bereits unterschrittene Sicher-
heitsabstand räumlich noch weiter unterschritten wird oder eine er-
hebliche Gefahrenerhöhung ausgelöst wird und die Änderung nicht 
bereits durch § 16 Absatz 1 Satz 1 erfasst ist.  

Einer Genehmigung bedarf es nicht, soweit dem Gebot, den ange-
messenen Sicherheitsabstand zu wahren, bereits auf Ebene einer 
raumbedeutsamen Planung oder Maßnahme durch verbindliche 
Vorgaben Rechnung getragen worden ist. 

1.5 Betriebseinstellung 
Der Betreiber ist nach § 15 Abs. 3 BImSchG weiterhin verpflichtet, 
der Bezirksregierung Düsseldorf die beabsichtigte Einstellung des 
Betriebs der genehmigungsbedürftigen Anlage unter Angabe des 
Zeitpunkts der Einstellung unverzüglich anzuzeigen. Der Anzeige 
sind Unterlagen über die vom Betreiber vorgesehenen Maßnah-
men zur Erfüllung der sich aus § 5 Abs. 3 BImSchG ergebenden 
Pflichten beizufügen. 

Die Anzeigepflicht nach § 15 Abs. 3 BImSchG besteht bei 

 Betriebseinstellungen von mehr als drei Jahren (wenn keine 
Fristverlängerung beantragt wurde), 

 Stilllegung eines Anlagenteils / einer Nebeneinrichtung, der für 
sich genommen bereits genehmigungsbedürftig wäre, 

 dem vollständigen Verzicht auf die Genehmigung, auch wenn 
die Anlage als nicht genehmigungsbedürftige Anlage weiter be-
trieben werden soll. (Im Einzelfall ist hierbei zu unterscheiden, 
ob bei Weiterbetrieb der Anlage unterhalb des genehmigungs-
bedürftigen Schwellenwertes zusätzliche Angaben erforderlich 
sind.) 

 Betriebseinstellung, auch aufgrund von Stilllegungsanordnun-
gen und Zerstörung der Anlage, falls der Betreiber keinen Wie-
deraufbau plant. 
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1.6 Schadensanzeige 
Erhebliche Schadensereignisse (z.B. gesundheitliche Beeinträch-
tigungen von Menschen außerhalb der Anlage, Belästigungen 
zahlreicher Personen, Schädigung bedeutender Teile der Umwelt 
mit mehr als 500.000 € innerhalb der Anlage oder 100.000 € au-
ßerhalb der Anlage) sind unverzüglich der Bezirksregierung Düs-
seldorf anzuzeigen. 

Wird eine solche Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, stellt 
dies eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden (Ordnungsbehördliche Verordnung über die unver-
zügliche Anzeige von Unfällen, Schadensfällen und umweltgefähr-
denden Betriebsstörungen - Schadensanzeige-Verordnung - vom 
21.2.1995 (GV. NW. vom 01.04.1995 S. 196).  

2. Gewässerschutz 

2.1 Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen (AwSV) ist am 01.08.2017 in Kraft getreten. Zu dem 
v.g. Zeitpunkt trat die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen vom 31. März 2010 (BGBl. I S. 377) 
außer Kraft (§ 73 AwSV). 

2.2 Für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist zu 
dokumentieren, welche Anlagenteile zu der jeweiligen Anlage 
gehören und wo die Schnittstellen zu anderen Anlagen sind (§ 14 
Abs. 1 AwSV). 

Auf der Grundlage dieser Abgrenzung ist den jeweiligen Anlagen 
eine Gefährdungsstufe nach Maßgabe des § 39 AwSV 
zuzuordnen. 

2.3 Die Überwachungs- und Prüfpflichten der Anlagen ergeben sich 
anhand der jeweiligen Gefährdungsstufe nach Maßgabe des § 46 
i.V.m. den Anlagen 5 und 6 der AwSV. 

2.4 Prüfungen von Anlagen nach § 46 AwSV dürfen nur von 
Sachverständigen durchgeführt werden (§ 47 Abs. 1 AwSV). 

2.5 Bei Prüfungen nach § 46 AwSV festgestellte Mängel sind wie folgt 
abzustellen und zu beseitigen (§ 48 Abs. 1 und 2 AwSV): 

 Bei geringfügigen Mängeln innerhalb von sechs Wochen 
(soweit erforderlich durch einen Fachbetrieb), 

 Bei erheblichen und gefährlichen Mängeln unverzüglich 
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Bei einem gefährlichen Mangel ist die Anlage unverzüglich 
außer Betrieb zu nehmen. Die Anlage darf erst wieder in 
Betrieb genommen werden, wenn der zuständigen Behörde 
eine Bestätigung des Sachverständigen über die erfolgreiche 
Beseitigung der festgestellten Mängel vorliegt. 

2.6 Es ist eine Anlagendokumentation zu führen, in der die 
wesentlichen Informationen über die jeweilige Anlage enthalten 
sind. Hierzu zählen insbesondere Angaben  

 zum Aufbau und zur Abgrenzung der Anlage, 

 zu den eingesetzten Stoffen, 

 zur Bauart und den Werkstoffen der einzelnen 
Anlagenteile, 

 zu Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorkehrungen, 

 zur Löschwasserrückhaltung und  

 zur Standsicherheit. 

2.7 Es ist eine Betriebsanweisung vorzuhalten, die einen 
Überwachungs-, Instandhaltungs- und Notfallplan enthält und 
Sofortmaßnahmen zur Abwehr nachteiliger Veränderungen der 
Eigenschaften von Gewässern festlegt. Der Plan ist mit den Stellen 
abzustimmen, die im Rahmen des Notfallplans und der 
Sofortmaßnahmen beteiligt sind. Die Einhaltung der 
Betriebsanweisung und deren Aktualisierung sind sicherzustellen 
(§ 44 Abs. 1 AwSV). 

Das Betriebspersonal der Anlage ist vor Aufnahme der Tätigkeit 
und dann regelmäßig in angemessenen Zeitabständen, 
mindestens jedoch einmal jährlich, zu unterweisen, wie es sich laut 
Betriebsanweisung zu verhalten hat. Die Betriebsanweisung muss 
dem Betriebspersonal jederzeit zugänglich sein (§ 44 Abs. 2 und 3 
AwSV). 

Ausnahmen ergeben sich aus § 44 Abs. 4 AwSV. 

2.8 Arbeiten an bestimmten Anlagen einschließlich der ihnen 
zugehörigen Anlagenteile (Errichten, Innenreinigung, 
Instandsetzung, Stilllegung) dürfen nur von Fachbetrieben nach § 
62 AwSV vorgenommen werden (§ 45 Abs. 1 und 2 AwSV). 
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2.9 Die Errichtung sowie die wesentliche Änderung -einschließlich 
Maßnahmen, die zu einer Änderung der Gefährdungsstufe der 
Anlage führen- einer Anlage, die nach § 46 Absatz 2 oder 3 
prüfpflichtig ist, ist der zuständigen Behörde mindestens sechs 
Wochen im Voraus schriftlich anzuzeigen (§ 40 Abs. 1 AwSV). 

Ausnahmen von der Anzeigepflicht ergeben sich aus § 40 Abs. 3 
AwSV. 

2.10 Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen 
wassergefährdender Stoffe dürfen nur errichet, betrieben und 
wesentlich geändert werden, wenn ihre Eignung von der 
zuständigen Behörde festgestellt worden ist (§ 63 Abs. 1 WHG). 
Ausnahmen nach § 63 Abs. 2 und 3 WHG sowie § 41 AwSV 
bleiben hiervon unberührt. 

2.11 Auf die Strafbestimmungen der §§ 324 und 324 a StGB - wer un-
befugt ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaf-
ten nachteilig verändert oder Stoffe in den Boden einbringt, ein-
dringen lässt oder freisetzt und diesen dadurch verunreinigt oder 
sonst nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft - und die Bußgeldvorschriften des 
WHG und der AwSV wird hingewiesen. 

3. Bodenschutz 

3.1 Gemäß § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz sind die in § 4 
Abs. 3 und 6 BBodSchG genannten Personen verpflichtet, An-
haltspunkte (§ 9 Abs. 1 Satz 1 BBodSchG i. V. m. § 3 Abs. 1 und 
2 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) für das Vorlie-
gen einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderung auf dem 
Grundstück unverzüglich der zuständigen Bodenschutzbehörde 
((Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 52) mitzuteilen. Die 
Pflicht nach Satz 1 erstreckt sich bei Baumaßnahmen, Baugrund-
untersuchungen oder ähnlichen Eingriffen in den Boden und den 
Untergrund zusätzlich auch auf Bauherrinnen oder Bauherren.  

Der Verstoß gegen diese Mitteilungspflicht stellt gemäß § 20 Lan-
desbodenschutzgesetz eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer 
Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann.  



 
 

 6/7 

Anlage 3 

Seite 6 von 7 

Bezirksregierung Düsseldorf 
 

 

 

4. Arbeitsschutz 

4.1 Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen 
wassergefährdender Stoffe dürfen nur errichet, betrieben und 
wesentlich geändert werden, wenn ihre Eignung von der 
zuständigen Behörde festgestellt worden ist (§ 63 Abs. 1 WHG). 
Ausnahmen nach § 63 Abs. 2 und 3 WHG sowie § 41 AwSV 
bleiben hiervon unberührt. 

4.2 Auf die Strafbestimmungen der §§ 324 und 324 a StGB - wer un-
befugt ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaf-
ten nachteilig verändert oder Stoffe in den Boden einbringt, ein-
dringen lässt oder freisetzt und diesen dadurch verunreinigt oder 
sonst nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft - und die Bußgeldvorschriften des 
WHG und der AwSV wird hingewiesen. 

4.3 Die Gefährdungsbeurteilung ist vor Inbetriebnahme der Anlage zu 
erstellen. Die zu erstellenden Unterlagen müssen mindestens 
folgendes beinhalten: 

 Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 
 Die festgestellten Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
  Das Ergebnis der Überprüfung der Maßnahmen 

(Wirksamkeitskontrolle) 

4.4 Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber 
notwendige Maßnahmen für die sichere Bereitstellung und 
Benutzung der Arbeitsmittel zu ermitteln (§ 3 
Betriebssicherheitsverordnung). Für die Arbeitsmittel sind 
insbesondere Art, Umfang und Fristen erforderliche Prüfungen zu 
ermitteln. 

4.5 Alle Personen, die mit der Überprüfung, Wartung und dem Betrieb 
der Anlage beauftragt sind, müssen über die bei ihren Tätigkeiten 
auftretenden Gefahren, sowie über die Maßnahmen ihrer 
Abwendung vor der Beschäftigung und danach in angemessenen 
Zeitabständen, mindestens jedoch einmal jährlich unterwiesen 
werden. Hierzu gehören auch Unterweisungen hinsichtlich des 
Brandschutzes, des Explosionsschutzes, der Rettungswege und 
des Einsatzes von persönlichen Schutzausrüstungen. Inhalt und 
Zeitpunkt der Unterweisungen sind schriftlich festzuhalten und 
vom Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen. 
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4.6 Werden zur Durchführung von Tätigkeiten, wie z.B. Reparatur- und 
Wartungsarbeiten, Fremdfirmen beauftragt, ist der 
Anlagenbetreiber als Auftraggeber dafür verantwortlich, dass für 
die Tätigkeiten an der Anlage nur Firmen beauftragt werden, die 
über die für die Tätigkeiten erforderlichen besonderen 
Fachkenntnisse verfügen. Der Anlagenbetreiber als Auftraggeber 
hat dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten der Fremdfirmen über 
die Gefahrenquellen und anlagenspezifischen Verhaltensregeln 
informiert und unterwiesen werden. 

 


